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Denkmalrechtliche Genehmigung den Rückbau/Abbruch der sogenannten „Reich-
sautobahn-Brücke" bei Strukkamp in 23769 Fehmarn (§ 12 (1) 1 DSchG S-H, Denk-
maisch utzgesetz vom 30.12.2014, GVOBI. v. 29.01.2015 S. 2 ff.)

Ihr Antrag vom 24.06.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Müller,

die Reichsautobahn-Brücke bei Strukkamp a. F. ist als unbewegliches Kulturdenkmal ge-
maß § 8 (1) DSchG gesetzlich geschützt und in der Denkmalliste des Landes Schleswig-
Holstein verzeichnet.

Der Denkmalschutz erstreckt sich auf das gesamte Objekt.

Die Instandsetzung, Veränderung und die Vernichtung eines unbeweglichen Kulturdenk-
mats bedarf, neben einer möglichen Genehmigung anderen Rechts, einer denkmalrecht-
lichen Genehmigung (§ 12 (1) 1 DSchG). Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn Gründe
des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen oder ein überwiegendes öffentliches Inte-
resse die Maßnahme notwendig macht.

Nach Prüfung der von Ihnen eingereichten Unterlagen erteile ich Ihnen als untere Denk-
malschutzbehörde des Kreises Ostholstein hiermit unter Zurückstellung erheblicher
denkmalrechtlicher Bedenken die denkmalrechtliche Genehmigung für den Rückbau des
Objekts unter folgenden Auflagen:

Auflagen:

1. Der Beginn der Bauarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehörde mindestens eine
Woche vorher anzuzeigen. Ebenso ist der Abschluss der Arbeiten der unteren Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen.
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2. Sollten im Rahmen der Arbeiten bauliche Besonderheiten erkennbar werden, die bis-
her nicht bekannt sind, so sind diese den Denkmalschutzbehörden unverzüglich anzu-
zeigen und die bereits vorliegende Dokumentation vom 27.08.2024, Firma SCAN3D,
10587 Berlin, ist um die neuen Erkenntnisse zu ergänzen (s. Hinweis Nr. 2).

Hinweise:

1. Änderungen gegenüber den genehmigten Arbeiten oder der Art der Ausführung be-
dürfen im Einzelfall einer weiteren Genehmigung durch die untere Denkmalschutzbe-
horde.

2. Im Hinblick auf denkmalrelevante Befunde, die beim heutigen Kenntnisstand nicht er-
kennbar sind, können zusätzliche Auflagen der unteren Denkmalschutzbehörde erfolgen.

3. Diese denkmalrechtliche Genehmigung ergeht unbeschadet der Rechte Dritter.

Eine Durchschrift dieses Bescheides erhält das Landesamt für Denkmalpflege in Kiel.

Rechtsbehelfsbeleh ru nm

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
beim Kreis Ostholstein, Der Landrat als Untere Denkmalschutzbehörde, in Eutin erhoben
werden. Der Widerspruch kann

1. schriftlich oder zur Niederschrift beim Kreis Ostholstein, Der Landrat,
Lübecker Straße 41, 23701 Eutin oder

2. durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments, das mit qualifi-
zierter elektronischer Signatur versehen ist, oder

3. durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments von einem an die
EGVP-lnfrastruktur angeschlossenen Postfach an das besondere
elektronische Behördenpostfach „Kreis Ostholstein Der Landrat -
beBPo (§ 6 ERW)"

erhoben werden. Die Erhebung des Widerspruchs per einfacher E-Mail ist nicht
zugelassen und entfaltet keine rechtliche Wirkung. Das gilt auch für E-Mails mit
fortgeschrittener elektronischer Signatur.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

^A^ (A((^cck<i^
Anke Steputat
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